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32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1994 §12 Abs3 Z4 idF 2004/I/027

UStG 1994 §3a Abs1a idF 2004/I/027

32006L0112 Mehrwertsteuersystem-RL Art168

61981CJ0008 Ursula Becker VORAB

62012CJ0319 MDDP VORAB

62013CJ0144 VDP Dental Laboratory VORAB

Rechtssatz

Der Rechtsau>assung, der Vorsteuerabzug stehe im Hinblick auf die Rechtsprechung des EuGH im Falle eines hier

vorliegenden untergeordnet privat genutzten Gebäudes zur Gänze zu, während die private Verwendung des Gebäudes

(seit 1. Mai 2004) auf Grund der nationalen Bestimmung des § 3a Abs. 1a letzter Satz UStG 1994 nicht steuerpCichtig

wäre, ist die Rechtsprechung des EuGH entgegenzuhalten. Der EuGH hat im Urteil vom 19. Jänner 1982, Rs 8/81,

Becker, auf den systematischen Zusammenhang zwischen der Abzugsfähigkeit von Vorsteuern und dem Bewirken

steuerpCichtiger Umsätze hingewiesen. Durch die Inanspruchnahme einer (nicht ins nationale Recht umgesetzten)

Steuerbefreiung unter Berufung auf unmittelbar anwendbares Unionsrecht verzichte der SteuerpCichtige zwangsläuDg

auf den (im nationalen Recht im Hinblick auf die SteuerpCicht vorgesehenen) Vorsteuerabzug (vgl. Rn. 44 des Urteils

vom 19. Jänner 1982). Auch in den Urteilen vom 28. November 2013, C-319/12, MDDP, Rn. 45, und vom 26. Februar

2015, C-144/13, C-154/13 und C-160/13, VDP Dental Laboratory NV, Rn. 40, hat der EuGH ausgesprochen, dass es Art.

168 MwStSystRL dem SteuerpCichtigen nicht erlaubt, sowohl von der im nationalen Recht vorgesehenen Befreiung

Gebrauch zu machen als auch das (im Unionsrecht begründete) Vorsteuerabzugsrecht in Anspruch zu nehmen. Nichts

anderes kann im Revisionsfall gelten. Stützt der SteuerpCichtige sein Recht auf Vorsteuerabzug auf Unionsrecht, weil

der Eigenverbrauch nach der durch das BGBl. I Nr. 27/2004 gestalteten nationalen Rechtslage zu Unrecht als nicht

steuerpCichtig behandelt und aus diesem Grund der Vorsteuerabzug versagt werde, kann er nicht zugleich gestützt auf

nationales Recht die Nichtbesteuerung des Eigenverbrauchs in Anspruch nehmen.
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